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208 Abbruch der Aussegnungshalle und Neubau an gleicher Stelle 

Friedhof Konstein, Markt Wellheim 

209 Aufruf zum Volkstrauertag am Sonntag, den 15. November 
2015 

210 Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und öffentli-
che Auflage der Haushaltssatzung 2015 (Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Sappenfelder Gruppe) 

211 Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Vorlage bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde (Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Kindinger Gruppe) 

212 Gemeinde Schernfeld, Landkreis Eichstätt 
Wahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und ihrer Stell-
vertreter (§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG, 
Art. 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes - AGFlurbG) (Amt 
für ländliche Entwicklung Oberbayern 

 

 

Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 
208 Abbruch der Aussegnungshalle und Neubau an gleicher 

Stelle Friedhof Konstein, Markt Wellheim 

Der Markt Wellheim beabsichtigt, auf dem Grundstück Flur-Nr. 
34/3 Gemarkung Konstein die bestehende Aussegnungshalle abzubre-
chen und an gleicher Stelle neu zu errichten. 

Diese Maßnahme ist genehmigungspflichtig nach Art. 9 Abs. 2 
des Bestattungsgesetzes. Die Antragsunterlagen liegen beim Landrats-
amt Eichstätt, Residenzplatz 2, Zimmer 235, nach dem Tag der Be-
kanntmachung für drei Wochen öffentlich auf. 

Etwaige Einwendungen können beim Landratsamt Eichstätt inner-
halb dieser Auslegungsfrist vorgebracht werden. 

 

Landratsamt Eichstätt, 02.11.2015 

gez. K o n r a d ,  Regierungsrätin 

 

 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt 

 
209 Aufruf zum Volkstrauertag am Sonntag, den 15. No-

vember 2015 

Am Sonntag, den 15. November 2015, ist Volkstrauertag. Dieser 
Tag mahnt zum ehrenden Gedenken an die Toten der beiden Welt-
kriege, an die Opfer der NS-Gewaltherrschaft, der Vertreibung und 
Flucht aus der Heimat. 

Die Stadt Eichstätt veranstaltet aus diesem Anlass am Sonntag, 15. 
November 2015, um 11.45 Uhr, nach dem Gottesdienst um 10.30 Uhr 
im Hohen Dom, eine Gedenkfeier am Kriegerdenkmal am Domplatz 
in Eichstätt. 

Im Stadtteil Buchenhüll findet nach Beendigung des um 9.30 
Uhr beginnenden Gottesdienstes eine Gedenkfeier am Kriegerdenkmal 

mit Kranzniederlegung durch den Dritten Bürgermeister Gerhard 
Nieberle statt. 

Im Stadtteil Landershofen wird nach der um 18.00 Uhr begin-
nenden Vorabendmesse am Samstag, 14. November 2015, am Ehren-
mal für die Gefallenen eine Kranzniederlegung durch Stadträtin Tanja 
Schorer-Dremel erfolgen.  

Im Stadtteil Marienstein wird nach Beendigung des um 8.00 Uhr 
beginnenden Gottesdienstes in der St. Anna Kirche, etwa um 9.00 
Uhr, eine Gedenkfeier am Ehrenmal der Gefallenen mit Kranznieder-
legung durch Stadtrat Willi Reinbold stattfinden. 

Im Stadtteil Wasserzell findet nach Beendigung des um 8.30 Uhr 
beginnenden Gottesdienstes eine Gedenkfeier am Ehrenmal der Gefal-
lenen mit Kranzniederlegung durch die Zweite Bürgermeisterin Dr. 
Claudia Grund statt. 

Im Stadtteil Wintershof wird nach Beendigung des um 9.00 Uhr 
beginnenden Gottesdienstes eine Kranzniederlegung an der Gedenkta-
fel für die Gefallenen durch Stadträtin Carmen Albrecht erfolgen. 

Ich lade die Bevölkerung, insbesondere die Hinterbliebenen, die 
weltlichen und kirchlichen Behörden sowie Organisationen und Ver-
eine zu den Gedenkfeiern ein mit der Bitte, durch zahlreiche Beteili-
gung die Verbundenheit mit unseren Toten zu bekunden, deren Opfer 
für die Lebenden zugleich Vermächtnis und Verpflichtung sind. 

 

Eichstätt, 02.11.2015 

gez. Andreas S t e p p b e r g e r, Oberbürgermeister 

 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 

 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Sappen-
felder Gruppe 

210 Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und 
öffentliche Auflage der Haushaltssatzung 2015 des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Sappenfel-
der Gruppe nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehör-
de 

Auf Grund der §§ 10 21,22 und 23 der Verbandssatzung und Art. 
41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung 
mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung hat der Zweckverband am 
12.10.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 
beschlossen, welche hiermit bekanntgemacht wird: 

I. 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festge-
setzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit 450.400 Euro 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 126.700 Euro 

ab. 

A M T S B L A T T  
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§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 

Eine Betriebskosten- und Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf  35.000,-- Euro 
festgesetzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2015 in Kraft. 

II. 

Das Landratsamt Eichstätt hat die Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan mit Schreiben vom 27.10.2015 Nr. 35/9410 rechtsauf-
sichtlich geprüft. 

III. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des 
ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes zur Wasser-
versorgung der Sappenfelder Gruppe in Schönfeld, Lerchenweg 18, 
85132 Schernfeld zur Einsicht bereit. 

 

Schernfeld, 30.10.2015 

gez. L. Mayinger, 1. Vorsitzender 

 

 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Kindinger 
Gruppe 

211 Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Vorlage 
bei der Rechtsaufsichtsbehörde 

I. 

Auf Grund der §§ 10 und 21 der Verbandssatzung und der Art. 34 
Abs. 2 Nr. 3 und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale 
Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
hat der Zweckverband am 01.10.2015 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2015 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 24 Abs. 1, 
Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 65 Abs. 3 GO be-
kanntgemacht wird: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wurde festgesetzt; 
er schließt 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 534.300 € 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 460.300 € 

ab. 

§ 2 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden nicht aufgenommen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 

Umlagen werden nicht erhoben. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000 € festgesetzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2015 in Kraft. 

II. 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Tei-
le. 

III. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des 
ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 85072 
Eichstätt, Ostenstraße 31 a, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-
den zur Einsicht auf. 

 

Haunstetten, 6. November 2015 

gez. B ö h m , Verbandsvorsitzende  

 

 
Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern 

212 Gemeinde Schernfeld, Landkreis Eichstätt 
Wahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und ihrer 
Stellvertreter (§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes - 
FlurbG, Art. 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Satz 1 des 
Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes - 
AGFlurbG) 

Bekanntmachung und Ladung 

Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Verfahren Schernfeld 
II gehörenden Grundstücke und die ihnen gleichstehenden Erbbaube-
rechtigten werden hiermit zur Teilnehmerversammlung geladen. 

Diese findet unter der Leitung des Amtes für Ländliche Entwick-
lung Oberbayern statt am: 

Mittwoch, dem 25.11.2015, um 19:30 Uhr, 

Ort: Gasthof Herzner, Eichstätter Straße 10, Schernfeld 

 

Tagesordnung 

1. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teilnehmergemein-
schaft und des Wahlverfahrens 

2. Wahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und ihrer Stellvertreter 

3. Allgemeine Aussprache 

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Er 
soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfahren besitzen. Wün-
schenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer an der 
Wahl des Vorstandes beteiligen. 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern hat die Zahl der 
zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und deren Stellvertreter auf 
je 7 festgesetzt. 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte kann 
somit als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 14 Personen in den 
Vorstand wählen. Sie werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt; 
eine Wiederwahl ist zulässig.  

Um eine angemessene Vertretung der einzelnen Ortschaften si-
cherzustellen, wurde durch das Amt für Ländliche Entwicklung 
Oberbayern für die gruppenmäßige Zusammensetzung des Vorstandes 
bestimmt, dass im Verfahren 

je 2 Vorstandsmitglieder und Stellvertreter die Ortschaft Schern-
feld 
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je 1 Vorstandsmitglied und Stellvertreter die Orte Birkhof, Lan-
gensallach, Rupertsbuch mit Workerszell, Sappenfeld und 
Schönau 

vertreten. 

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die Ei-
gentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. Erb-
bauberechtigte stehen den Eigentümern gleich (§ 10 Nr. 1 FlurbG). 

Die Ausdehnung des Verfahrensgebietes ist der Gebietskarte zu 
entnehmen. Diese liegt zur Anordnung des Verfahrens in der Gemein-
de Schernfeld und den angrenzenden Gemeinden aus und kann unter 
www.landentwicklung-oberbayern.de/service im Internet eingesehen 
werden. 

Jeder Teilnehmer hat ein Stimmrecht. Gemeinschaftliche Eigen-
tümer gelten als ein Teilnehmer. Einigen sich gemeinschaftliche Ei-
gentümer nicht über die Stimmabgabe, so müssen sie von der Wahl 
ausgeschlossen werden. 

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmäch-
tigte haben sich in der Versammlung durch eine schriftliche Voll-
macht auszuweisen, bei der die Unterschrift des Vollmachtgebers 
öffentlich oder amtlich beglaubigt sein muss. Die amtliche Beglaubi-
gung erteilt die Gemeinde gebührenfrei. Zu beachten ist jedoch, dass 
nach § 21 Abs. 3 FlurbG im Wahltermin jeder Teilnehmer oder Be-
vollmächtigte nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere Teilnehmer 
vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst in der Wahlversammlung anwe-
send sein können, werden daher zweckmäßig eine Person bevollmäch-
tigen, die nicht selbst als Teilnehmer stimmberechtigt ist. 

Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertre-
ter werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder 
Bevollmächtigten gewählt. Gewählt sind diejenigen, die die meisten 
Stimmen erhalten. 

 

München, 21.10.2015 

gez.  Erhard  M i c h a l k e ,  Bauoberrat 

http://www.landentwicklung-oberbayern.de/service

